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§ 18c Oö. BSG 1991 § 18c
 Oö. BSG 1991 - Oö. Bodenschutzgesetz 1991

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 02.06.2023

(1) Bei der Ausbringung von P1anzenschutzmitteln dürfen nur P1anzenschutzgeräte verwendet werden, die so

bescha3en und gewartet sind, dass bei ihrem sachgerechten Gebrauch die P1anzenschutzmittel nur in einem für eine

wirksame Schädlingsbekämpfung notwendigen Ausmaß aufgebracht werden können. Die Wartung beinhaltet auch

regelmäßige Kalibrierungen und technische Kontrollen der verwendeten P1anzenschutzgeräte. (Anm. LGBl.Nr.

44/2012)

(2) Das Zubereiten von Spritzbrühen und das Füllen der Behälter von P1anzenschutzgeräten hat so zu erfolgen, dass

bei allfälligem Austritt der Spritzbrühe ein Versickern in den Boden oder ein Eintritt in Ober1ächenwässer oder das

Grundwasser oder in Kanalsysteme verhindert wird. (Anm: LGBl.Nr. 44/2012)

(3) P1anzenschutzgeräte sowie Geräte und Behältnisse, die für die Zubereitung und Ausbringung von

P1anzenschutzmitteln verwendet werden, sind nach jeder Anwendung sorgfältig zu reinigen; gleiches gilt für die

erforderlichen Schutzbekleidungen und Schutzausrüstungen. Die dabei anfallenden Reinigungswässer dürfen nicht

direkt in Ober1ächenwässer oder das Grundwasser eingebracht oder punktuell in den Boden versickert werden. (Anm:

LGBl.Nr. 44/2012)

 

(Anm: LGBl. Nr. 89/2009)
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